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S.ten, 7. Februar 19^9 'Ar. 6 15. Jahrgang

Schweizer-Schule
Wochenblatt öev katholischen Schulvereinigunsen der Schweiz

Der „Pädagogischen Blätter" 36. Jahrgang

Für die Schristkei tung des Wochenblattes:
I Trexler.Pros..Luzern,Villenstr.l4. Telephon 2I.8K

Inserat, n-Annahme, Drück und Versand durch den

Verlag Otto Walter A..E. - Ölten
Beilagen zur „Schweizer-Schule":
Voltsschule - Mittelschule - Die Lehrerin - Seminar

Abonnements-Iahrespreis Fr. !9.—, bei der Vost bestellt Fr. lv.20
(Check Vl, 92) Ausland Portozujchlag

Insertionspreis: Nach Spezialtarif
Jnyait: Pole» und die oberschlesische Schukfmge Das Sprichwort in Erziehung und Unterricht —„Der Lehrer als

Psychoanalytiker" — Urner Brief — Schulnachrichten — Eingelaufene Bücher im Januar — Beilage: Volks-
schule Nr. Z.

Polen und die oberschlesische Schulfrage (Schluß.

VI. Auswirkung der Sprachcnprüsungen.

(Einzelheiten über den Verlauf der Prüfungen. —
Ihre Ergebnisse. — Abschied.)

Die Prüfung der 79 Kinder am ersten Prü-
fungsort Lipiny nahm zwei Tage in Anspruch. An
den darauffolgenden Tagen verarbeitete ich meine

Aufzeichnungen zu einem Berichte, den ich dem

Präsidenten der Gemischten Kommission übergab.
Darnach konnten 25 Kinder als genügend, die übri-
gen muhten als ungenügend taxiert werden. Eine
voreilige, auf Mutmaßung abstellende Mitteilung
in der polnischen Presse meldete, daß in Lipiny nur
vier Kinder für die deutsche Minderheitsschule
angenommen seien Die „Polska Zachodnia" (d.
i. „Westpolcn") schrieb anschließend von einer Nie-
derlage des deutschen Bolksbundes. Darauf ant-
wortete die deutsche Presse, daß diese Meldungen,
welche in der deutschen Bevölkerung eine lebhafte
Beunruhigung und Besorgnis erregt hatten, nicht
zutreffend sein könnten; es sei überhaupt noch keine

Entscheidung getroffen worden. Die „Kattowißer

Zeitung" bemerkte dazu ganz richtig: „Die Cnt-
scheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen
der Prüfung trifft nicht Herr M..., sondern der

Präsident der Gemischten Kommission für Ober-
schießen, Herr Calonder. Der Schweizer Schul-
fachmann liefert von seiner Seite aus nur einen

Bericht, der dein Präsidenten Calonder zur Grund-
läge seines Urteils dient." Ich kann nur beifügen,
daß Herr Präsident Calonder meine Anträge über

Zulassung oder Nichtzulassung zu den deutschen

Minderheitsschulen in keinem einzigen Falle wäh-
rend meiner ganzen Tätigkeit in Oberschlesien ab-

geändert hat. Er schenkte mir hierin volles Ver-
trauen, das ich durch eine möglichst objektive Er-
füllung meiner Aufgabe als Experte zu rechtferti-

gen suchte. Die Berichte wurden übersetzt, mehr-
fach ausgefertigt und den deutschen und polnischen

Behörden, sowie dem Völkerbundssekretariat in

Genf zugestellt. Alle folgenden Prüfungen wur-
den ungefähr in der gleichen Weise durchgeführt.
An dem einen Tage ging ich auf die Prüfungsreise
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